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"Beschwer" - "Weiterbenutzungsrechte". 

Leitsatz 

1st der Anmelder eines europäischen Patents, dessen 

Prioritàtsrecht in einer Entscheidung wegen Nichtein-

reichung der Prioritätsunterlagen innerhaib der 16-Monats-

frist für erloschen erklärt wurde, vor der Veröffentlichung 

der europäischen Patentanmeldung wieder in den vorigen Stand 

eingesetzt worden, so ist er durch die Entscheidung nicht 

mehr beschwert. 

Weiterbenutzungsrechte Dritter können im Falle der Wieder-

einsetzung in den vorigen Stand dann nicht entstehen, wenn 
Rechtsverlust und Wiedereinsetzung vor der Veröffentlichung 

der europàischen Patentanmeldung stattgefunden haben. 
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Vertreter: 	Herr M. Schienk 
Siemens Aktiengesellschaft 
Postfach 261 
8000 MUnchen 22 
Bundesrepublik Deutschland 

Ange f oc htene 
Entscheidung: 	Entscheidung der Eingangsstelle des 

Europäischen Patentamts vom 22.08.1979, 
daB der Prioritätsanspruch für die euro-
päische Patentanmeldung N o  79100556.4 mit 
der Zustellung der Mitteilung nach Arti-
kel 91 (3) EPU vom 12.07.79 erloschen ist. 

Besetzung der Kammer: 

- Dr. R. Singer, 	Vorsitzender 

- P. Ford, 	Mitglied 

- L. Gotti Porcinari, Mitglied 
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Sachverhalt und Anträge 

Die Beschwerdeführerin hat am 23. Februar 1979 beim Europäischen 
Patentamt eine europäische Patentanmeldung unter Inanspruchnahme 
der Priorität einer deutschen nationalen Patentanxneldung vom 

24. Februar 1978 eingereicht. 

Mit Bescheid vorn 29. März 1979 wurde sie nach Regel 38 EPU von 
der Eingangsstelle aufgefordert, die gemäB Artikel 88 (1) EPU 
erforderliche Abschrift der frUheren Anmeldung vor Ablauf des 
sechzehnten Monats nach dem Prioritätstag einzureichen. Die Be-
schwerdefUhrerin ist dieser Aufforderung nicht nachgekomrnen. 
Am 12. Juli 1979 teilte die Eingangsstelle daher der Be-
schwerdefUhrerin nach Artikel 91 (3) EPU mit, daB der 

Prioritätsanspruch erloschen sei. 

Mit Schreiben voin 1. August 1979 beantragte die Beschwerde-
führerin festzustellen, daB der Prioritätsanspruch nicht er-
loschen und die Mitteilung vom 12. Juli 1979 insoweit gegen-
standsios sei. Hilfsweise beantragte sie auch die Wiederein-
setzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPU und reichte 
die Abschrift der frtiheren Anmeldung em. 

In einer Entscheidung vom 22. August 1979 hat die Eingangsstelle 
festgestellt, daB der Prioritätsanspruch für die europäische 
Anrneldung erloschen ist. 

Mit Schreiben vom 12. September 1979 hat die Eingangsstelle 
dein Wiedereinsetzungsantrag stattgegeben. 

Die BeschwerdefUhrerin hat am 21. September 1979 Beschwerde 
gegen die Entscheidung vom 22. August 1979 eingelegt. Sie hat 
beantragt 

die Entscheidung yam 22. August 1979 aufzuheben, 

festzustellen, daB der Prioritätsanspruch für die euro-
pàische Anmeldung nicht verwirkt ist. 

.1... 
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Sie macht geltend, daB die ihr gewährte Wiedereinsetzung 
nicht zur Wahrung ihrer Rechte genUge, weil sie durch mog-
licherweise nach Artikel 122 (6) EPtJ entstehende Zwischen-
benutzungsrechte einen Rechtsnachteil erleiden könne. 

Entscheidungsgrtinde 

Zuerst ist die Frage zu entscheiden, ob die Beschwerde zulässig 

ist. 

Die Beschwerde ist gemäi3 Artikel 108 EPU form- und fristgerecht 
eingelegt und begrtindet worden. Nach Artikel 107 Satz I EPU ist 
jedoch erforderlich, daB die Beschwerdeftihrerin durch die Ent-
scheidung beschwert ist. 

Da die Eingangsstelle die Beschwerdeftihrerin mit Schreiben vom 
12. September 1979 in die Frist zur Einreichung der Abschrift 
der Erstanmeldung wieder eingesetzt hat, ware die Beschwerde-
fUhrerin durch die angefochtene Entscheidung nur beschwert, 
wenn die Möglichkeit besteht, daB Dritte Weiterbenutzungs-
rechte entsprechend Artikel 122 (6) EPU erlangt haben. 

liii vorliegenden Fall ist in der angegriffenen Entscheidung 
nicht der Verlust der Anmeldung festgestellt worden, sondern 
nur der Verlust der geltend gemachten Priorität. Daher ist 

schwer vorstelibar, wie hier ein Weiterbenutzungsrecht ent-
stehen kann. Diese Frage kann jedoch dahingestelit bleiben. 

Nach Artikel 122 (6) EPU können Weiterbenutzungsrechte nur ent-
stehen, wenn die Wiedereinsetzung eine bereits veröffentlichte 
europäische Patentanmeldung oder ein europäisches Patent be-
trifft; die öffentlichkeit soil bei ihrer gewerblichen Tätig-
keit auf die ihr bekannt gewordene Tatsache vertrauen können, 
daB ein Schutz in dein veröffentlichten Umfang nicht mehr be-
steht. 
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Dieser Grundsatz findet sich bereits in Artikel 156 (6) des 

1962 veröffentlichten "Vorentwurf s eines Abkomrnens Uber em 
europäisches Patentrecht" und ist ausdrUcklich auch in dem 1971 

veröffentlichten "Zweiten Vorentwurf eines Ubereinkonurtens flber 

ein europäisches patenterteilungsverfahren" in Artikel 142 (6) 

und in der Bestimmung des ersten Vorentwurf s der Ausführungs-

ordnung "Zu Artikel 142, Nr. 1, Abs. 2" beibehalten worden. 

Diese Regelung wurde sachlich nie in Frage gestelit. 

In dern hier vorliegenden Fall bezieht sich die WiedereinsetZuflg 

jedoch auf eine damals noch nicht veröffentlichte Anmeldung, 

so daB schon aus diesem Grund ein WeiterbenutzungSreCht nicht 

entstehen konnte. 

5. AuBerdem fehit es an einer weiteren in Artikel 122 (6) EPtJ var-

geschriebenen Voraussetzung für das Entstehen des Weiterbenut- 

zungsrechts, näralich an der Bekanntmachung des Hinweises auf 

die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 

Bekanntxnachungen zu europäischen Patentanrneldungen und Patenten 

werden im Veröffentlichungsorgan des Europaischen Patentarnts, 

nmlich im "Europäischen Patentblatt" veröffentlicht. 

Nach Artjkel 129 Buchst. a) EPU werden in diesem Blatt die 

Eintragungen in das europâische Patentregister sowie sonstige 

Angaben, deren Veröffentlichung in diesem Ubereinkonunen vor-

geschrieben ist, wiedergegeben; die Tatsache der Wiederein-

setzung in die hier versäumte Frist ist keine soiche "sonstige 

Angabe". 

Nach Artikel 127 Satz 2 EPU dUrfen vor der Veröffentlichung 

der europaischen Patentanmeldung keine Eintragungen in das 

Patentregister erfolgen. Aber selbst bei veröffentlichten Pa-

tentanmeldungen werden Hinweise auf eine Wiedereinsetzung in 

den vorigen Stand nach Regel 92 (1) Buchst. u) EPU nur dann 

in das Register eingetragen, wenn vorher der Verlust einer 

europäischen Patentanmeldung nach Regel 92 (1) Buchst. n) EPU 

oder der Widerruf eines Patents nach Regel 92 (1) Buchst. r) 

EPU im Register eingetragen worden war. Dies ist hier jedoch 

nicht der Fall. 

S 
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Da somit Dritte keine Weiterbenutzungsrechte erlangen konnten, 

ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Entscheidung 

nicht beschwert. Die Beschwerde ist daher nach Regel 65 (1) 

in Verbindung mit Artikel 107 Satz 1 EPU als unzulässig zu 

verwerfen. 

Da die Beschwerde unzulässig ist, kann nach Artikel 110 (1) 

EPU nicht geprüft werden, ob sie begrUndet ist. 

Aus diesen GrUnden wird wie folgt 

entschieden: 

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Eingangsstelle des 

Europäischen Patentamts vom 22. August 1979 wird als unzulässig 

verworfen. 

Der Geschäftstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 


